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Arbeitskrast auch diesem Vereine nur nützen kann. Wir möchten also

von Herzen wünschen, daß der Gesellenverein wächst und gedeiht, zumal
er den heutigen Bedürfnissen weitsichtig entgegenkommt und namentlich
in Städten und industriellen Orten dem christlichen Elternhause ein erster

Wohltäter und Freund ist. DaS beweist seine Geschichte und beweist

auch die hier gezeichnete diesjährige Tagung; erwirkt erzieherisch und
staatserhaltend in bestem Sinne. Glück auf für eine fruchtbare ZukunftI

v. l?rei.

—

Zur Revision des Erziehungsgesetzes v. Kt. Luxern.
(Schluß.)

Unser« Vorschläge gehe« dahin, die Lösung der für die Alters» und
Jnvaliditätsfürsorge und die Witwen» und Waisenunterstützung der Volkssckul»
lehrerschast erwachsenden Aufgaben teils dem Staat allein, teils der Lehrerschaft
und den Gemeinden gemeinsam zuzuweisen, und zwar so, daß der Staat die
Alters» und Jnvaliditätsunterstützung, Lehrerschaft und Gemeinden gemeinsam
die andere Aufgabe übernehmen. Die JnvaliditâtSversicherung der Lehrerschaft
der kantonalen Anstalten wäre gemeinsame Sache des Staates und der betreffen»
den Lehrerschaft.

Es scheint ohne Weiteres gegeben, daß die drei Faktoren Staat, Gemein»
den und Lehrerschaft sich in die genannten Leistungen teilen. Verschiedener
Meinung kann man darüber sein, wie die Repartition der Lasten vor»
genommen werden soll. Wir weisen die Alters» und Jnvaliditütsunter»
stützung ganz dem Staate zu, weil einerseits eine Mithilfe der Gemeinden, welche
ohnehin durch das neue Gesetz mehr belastet werden, nicht zu erhoffen ist und
eine daherige Inanspruchnahme die ganze wohltätige Institution gefährden könnte,
und weil andererseits einer Lehrerschaft, deren EinkommenSverhältniffe auch nach
Jnkrasttreten des neuen Gesetzes noch sehr knappe sind, Leistungen an die ge»
nannten Zwecke nicht zugemutet werde» dürfen. Anders liegen die Verhältnisse
bei der Lehrerschast der kantonalen Anstalten ; hier darf füglich eine Teilung der
Lasten zwischen Staat und Lehrerschaft vorgenommen werden. Ganz ausge-
schloffen ist aber hier eine Beteiligung der Gemeinden. Wiederum ander« sind
die Verhältnisse betr. die Witwen» und Waisenversorgung der Vollsschullehrer»
schaft. Hier handelt es sich um Leistungen, für welche die Lehrerschaft wohl
aufkommen kann, und um Ausgaben, gegen welche auch die Gemeinden in ihrem
eigenen Znterefle nicht opponieren werden, da dieselben nicht nur eine.Versicher-
ung" der Lehrerschaft, sondern auch eine .Versicherung" der öffentlichen Armen»
Pflege bedeuten. Diese Verschiedenheit der Verhältnisse der Beteiligten und der
Interessenten bedingte es, daß wir von der Schaffung eines gemeinschaftlichen
Institutes für die gesamte kantonale Lehrerschaft absehen mußten.

Aufgabe des Staates wäre somit nach unsern Vorschlägen die Alters-und
Jnvaliditätsunterstützung der Volksschullehrerschaft. Lehrer und Lehrerinnen der
Primär» und Sekundärschule, welche nach wenigstens 40>jährigem Schuldienste
bezw. nach erfülltem 6V. Aitersjahre und entsprechendem Schuldienste in den
Ruhestand treten, haben im Falle des Bedürfnisses Anspruch auf eine lebenS»
längliche, vom Staate zu verabreichende Altersunter stützung bis zum Ma»
kimalbetrage von 65 °>» ihrer gesetzlichen Barbesoldung. Des Weiter» haben
îehrer und Lehrerinnen der Primär- und Sekundärschule, welche mindestens 6
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Jahre im Kanton Schule gehalten haben und ohne ihr Verschulden dienstunfähig
werden, im Falle des Bedürfnisses Anspruch auf eine vom Staate zu verab-
reichende Jnvaliditätsunterstützung. Die Festsetzung der Höhe der Un-
terstützungen erfolgt unter Berücksichtigung der Zahl der Tienstjahre, der Dienst-
treue und Diensttüchtigkeit und der Vermögensverhältnisse auf den Antrag des

Erziehungsrates durch den Regierungsrat.
Der bisherige .Lehrer-, Witwen- und Waisenunterstützungsverein" ist um-

zuwandeln in eine Witwen» und Waisenkaffe der Primär- und Sekundär-
lehrerschast mit dem ausschließlichen Zweck der Unterstützung der Lehrer-Witwen
und »Waisen unter Ablösung der bisherigen Rutznießungsansprüche. Der Eintritt
ist obligatorisch für Primär- und Sekundarlehrer, fakultativ für Lehrerinnen.
Die Gemeinden bezahlen an die Kasse für jede durch einen Primär- oder Sek.-

Lehrer oder durch eine der Kasse angehörende Lehrerin besetzte Lehrstelle alljähr-
lich einen Beitrag, welcher gleich ist dem von der betreffenden Lehrperson be-

zahlten ordentlichen Jahresbeiträge. Die Verwaltung ist Sache der Lehrerschast,
welche dafür die Dienüe der Staatskasse in Anspruch nehmen darf.

Die kantonale Lehrerschaft hat sich mit dieser Hrage schon wiederholt ein-
gehend beschäftigt. Wir kommen mit unsern Anträgen derselben soweit entgegen,
als dies unseres Erachtens mit Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse des

Staates und auf die übrigen Konsequenzen überhaupt möglich ist. Es ist spe-

ziell die notwendigerweise gebotene Rücksicht auf die Konsequenzen, welche uns
die weitergehenden Vorschläge der vorberatenden Instanzen dermalen als unan-
nehmbar erscheinen ließen. Dabei wollen wir aber doch konstatieren, daß auch

unsere Vorschläge einen ganz wesentlichen Fortschritt bedeuten.

Für das Lehrpersonal der kantonalen Anstalten sehen wir die Gründung
einer Hilsskasse in Form einer Genossenschaft im Sinne des Titels XXVll
des schweizer. Obligationenrechtes vor mit dem Zwecke, dienstunfähig gewordene
Lehrer zu unterstützen. Der Eintritt wäre obligatorisch, Staat und Mitglieder
würden bezahlen einen jährlichen Beitrag zu gleichen Teilen, und zwar nach dem

uns vorliegenden Statutenentwurf je 2V- °/° des jeweiligen festen Gehaltes bis

zu einem EehaltSmaximum von Fr. 4000. Die Kasse würde leisten vom Aus-
spruche der dauernden und gänzlichen Invalidität an, worüber der Regierung«-
rat entscheidet, nach 5 voll zurückgelegten Dienstjahren eine jährliche Rente von
12°/° der angerechneten Besoldung, nach 6 Dienstjahren eine solche von 14«/°

und so fort kür jedes folgende Dienstjahr 2 °/° mehr, jedoch so, daß die Maxi-
malrente 62 °/° der Besoldung betragen soll, was bei 30 Dienstjahren eintreten
würde.

Wir haben durch einen Versicherungstechniker uns über die Materie ein

Gutachten geben und einen Statutenentwurf ausarbeiten lasten.
Auch diese Vorschläge erachten wir als geboten im Interesse der Lehrer-

schaft sowohl als besonders auch im Interesse der kantonalen Anstalten selbst.

Z 135 endlich will uns ermächtigen, beim Hinscheide eines LehrerS der

kantonalen Anstalten den Hinterlassenen (Witwen, Kindern oder Eltern) desselben

eine bescheidene Unterstützung zukommen zu lasten, und zwar bis zur Höhe einer

Jahresbesoldung. Bisher konnten wir nicht höher gehen als bis zum Betrage
eines Quartals.

Auch hinsichtlich der Vorschläge betr. das Personal der kantonalen An-

stalten wären wir gerne weiter gegangen. Bedenken gleicher Art, wie wir sie

vorstehend bei der Volksschullehrerschaft geäußert, zwingen uns aber dermalen

leider auch hier zur Zurückhaltung.'
Soweit nun der regierungsrätliche Bericht. Wir scheiden hiemit für ein-

mal vom Entwürfe eines luz. Erziehnngsgeietzes. Der Leser hat nun den Be-

richt des Erz.-Direktors speziell zum Kapitel der Besoldungsfrage gelesen und



—»—-î 745 >>-»-

sich sicherlich an dessen Hand davon überzeugen könne», daß der Entwurf wirk-
lich von lehrer- und schulsreundlichsten Absichten geleitet ist und, alle Verhältnisse
und gebotenen Hemmnisse klug berücksichtigend, dennoch tunlichst „ganze Arbeit"
leistet.

Besieht man sich den ganzen Entwurf, so bedeutet er für die Zukunft ganz
wesentliche Mehrausgaben für das Erziehungswesen, und zwar wird a m
meisten der Staat belastet. Die Mehrausgaben gestalteten sich also! an
die Lehrerbesoldungen 170,000 Fr. — an die Arbeitsschulen 10,000 Fr. — an
die Bürgerschulen 4,00V Hr. — an die Sekundärschulen 14,000 Fr. — an die

Mittelschulen I4.VVV Fr. — an die Kantonsschule 2V.VVV Fr. — an die

Lehreralterskasse 26,70V Jr. — an die Hilfskasse für die Lehrerschaft der kan»

tonalen Anstalten 38VV Fr. Also Total - Meh r a usjga ben 2 6 2, övv Fr.
jährlich. In Prozenten ausgedrückt stellen sich die Ausgaben des Erziehung«-
wesens in den letzten Iahren also: 1878 — 27,2°/« — 1880 — 28,1°/° — 1890

29°/° - 1900 27,2°/° und 1908 ^ 30,6°/°.
Die Mehrausgaben für die Gemeinden gestalteten sich nach der neuen

Lage der Dinge also: Ausdehnung bezw. Verlegung der Primarschulzeit — Er-
ricktung neuer Lehrstellen und Beschaffung neuer Lokale — erhöhte Entschädigung
für Naturalleistungen — etwelche Mehrleistung an die Besoldung (der Staat
übernimmt bekanntlich °/a, also bliebe den Gemeinden ein Plus an den bisher
bezahlten Viertel) und an die Witwen- und Waisenkasse.

Besieht man sich den Entwurf ohne alles Mißtrauen und im Geiste des

ledernsten Optimismus (Voranschläge sind eben gerne zu rosig), so schiebt er dem

Staate eine jährliche Neulast von 220,000 Fr. zu und dazu den Ge»

meinden noch ein ganz Erkleckliches. Und trotzdem sind im EntWurfe keine
Posten festgesetzt für ein geplantes Technikum und keine-für die in Aussicht

genommenen Anstalten für blinde und verwahrloste Kinder. Wir können somit,
wollen wir annähernd gerecht sein, den Entwurf nur freudig undin
dankbarer Anerkennung begrüßen. Wir haben auch die Hoffnung,
daß der einsichtigere Teil der kantonalen Lehrerschaft ihn billigen wird und
herzlich froh ist, wenn Großer Rat und Volksmehrheit ihn gelegentlich im we-
sentlichen sanktonieren. Erhält er Gesetzeskraft, so bedeutet er für Lehrerschaft
und Schule einen großen Fortschritt. Und weil er auch in religiöser, in
konfessioneller Beziehung echt weitherzig und tolerant ist,
(Art. 5, 21 und 22) so hat er berechtigten Anspruch auf das Attribut einer —

„ganzen Arbeit". 01. ài.

Aus dem Kanton Schwyj.
Der Bericht über das Erziehungswesen pro 1907/08 liegt vor. In

elfter Linie etwas Statistisches:
1. Sitzungen: Der Erz.-Rat hatte 5, die Jnspektoratskom»

Mission 0. die Seminardirektion 0 und die Lehrerprüfungs»
kommission 4 Sitzungen.

2. Patentprüfungen wurden auch dies Jahr wie 1906 sowohl im
Frühling als im Herbst abgehalten. Die Neuerung soll sich bewähren.

3. Kreisschreiben wurden 6 erlassen, beschlagend die Prüfung der
physischen Leistungsfähigkrit der Rekruten, den Gesangunterricht an den
obern Klassen und Sekundärschulen, den Untersuch der ins schulpflichtige
Alter eingetretenen Kinder, Verwendung der eidgenössischen Schulsub-
vention ,c. :c.
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